
 

Kufstein, 18.12.2025 

KUNDMACHUNG 
Gemäß § 60 TGO 2001 wird nachstehender, in der 08. GEMEINDERATSSITZUNG am 17.12.2025 
gefasster Beschluss öffentlich kundgemacht: 

Erneuerung und Ergänzung Kurzparkzonen im Stadtgebiet 

Über Vorberatung des Verkehrsausschusses vom 09. September 2025 und Antrag des 
Stadtrates vom 29.09.2025 sowie vom 15.12.2025 werden vom Gemeinderat nachfolgend 
aufgezählte und im Entwurf vorliegende Verordnungen beschlossen:  
 

 Kufsteiner Kurzparkzonenverordnung  
 Kufsteiner Anwohner-, Firmen- und Arbeitnehmerparkverordnung und 
 Kufsteiner Kurzparkzonenabgabenverordnung 

 
Die Kufsteiner Kurzparkzonenverordnung tritt mit Anbringung der jeweiligen Verkehrszeichen 
betreffend die Kurzparkzonen gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 in Kraft. 
 
Die Kufsteiner Anwohner-, Firmen- und Arbeitnehmerparkverordnung und Kufsteiner 
Kurzparkzonenabgabenverordnung treten mit 01.04.2026 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Kufsteiner Kurzparkzonenabgabenverordnung in der Fassung des 
Beschlusses des Gemeinderates vom 21.03.2018 und des Beschlusses des Gemeinderates vom 
08.02.2023 außer Kraft.  
 
Die Auszahlung über die Anschaffung der Parkautomaten erfolgt im Jahr 2026 über das  
HH-Konto 1/612000-05000.  
 
 
F.d.R.d.A.: Der Bürgermeister: 

Mag. Fiona Primus Mag. Martin Krumschnabel e.h. 
Stadtamtsdirektorin 

Angeschlagen am:  18.12.2025 
Abzunehmen am: 02.01.2025 
Abgenommen am:  

 

 
 

Elektronisch gefertigt und amtssigniert von Mag. Fiona Primus  
Informationen unter www.kufstein.gv.at/amtssignatur 

Signatur aufgebracht am 18.12.2025 
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